
1128389.DE PE 540.984 

Anfrage zur mündlichen Beantwortung O-000056/2017 

an die Kommission 
Artikel 128 der Geschäftsordnung 

Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero, Benedek Jávor, Molly 

Scott Cato, Yannick Jadot, José Bové, Pascal Durand, Davor Škrlec, Jordi Solé, Helga Trüpel 
im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

Betrifft: Immer weniger Raum für die Zivilgesellschaft 

Für eine solide Demokratie bedarf es einer aktiven, gut entwickelten Zivilgesellschaft. Diese ist ein 
wesentlicher Bestandteil der Gewaltenteilung. Die EU möchte die Zivilgesellschaft sowohl in der EU 
als auch in Drittstaaten fördern. Die Bedeutung der Zivilgesellschaft wird auch in einem 
entsprechenden Artikel in den Verträgen betont, in dem von einem regelmäßigen Dialog zwischen den 
Organen der EU und der Zivilgesellschaft die Rede ist. Darüber hinaus zählt die Förderung der 
Zivilgesellschaft und von Menschenrechtsverteidigern zu den Prioritäten des außenpolitischen 
Handelns der EU, und für die Förderung der Zivilgesellschaft werden beträchtliche Mittel bereitgestellt. 

Allerdings wird der Zivilgesellschaft in der EU immer weniger Platz eingeräumt, zumal Regierungen es 
nichtstaatlichen Organisationen erschweren, in den jeweiligen Ländern ihren Tätigkeiten 
nachzugehen. Davon sind insbesondere regierungskritische Organisationen betroffen. In einigen 
Mitgliedstaaten haben Maßnahmen wie Haushaltskürzungen, Gesetze, die auf Organisationen 
abzielen, die aus dem Ausland finanziert werden, striktere Vorschriften für die Registrierung 
nichtstaatlicher Organisationen sowie Einschränkungen der Versammlungsfreiheit und der Freiheit der 
Meinungsäußerung dazu geführt, dass der Zivilgesellschaft immer weniger Raum gegeben wird. Dies 
läuft der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und den in der EU geltenden Grundrechten insgesamt 
zuwider. Da die Mitgliedstaaten einen wesentlichen Bestandteil der Entscheidungsfindungsstrukturen 
der EU darstellen, muss unbedingt dafür gesorgt werden, dass sie auch den in der EU geltenden 
Standards für Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und den Grundrechten Rechnung tragen, damit die 
EU als Ganze diese Standards einhält. 

Die in der Charta der Grundrechte der EU verankerten Grundsätze Freiheit der Meinungsäußerung, 
Informationsfreiheit sowie Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit sind in einigen Teilen der EU 
gefährdet. 

1. Ist sich die Kommission der Tatsache bewusst, dass der Zivilgesellschaft in den Mitgliedstaaten 
immer weniger Raum gewährt wird? 

2. Ist sie nicht auch der Auffassung, dass dies der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und den in 
der EU geltenden Grundrechten insgesamt zuwiderläuft? 

3. Ist sie nicht auch der Auffassung, dass es von wesentlicher Bedeutung ist, dass die innen- und 
außenpolitischen Maßnahmen in diesem Bereich kohärent und konsistent sind, damit die Union 
glaubwürdig bleibt? 

4. Welche Maßnahmen wird die Kommission treffen, um Abhilfe zu schaffen? Beabsichtigt sie, die 
direkte finanzielle Unterstützung für nichtstaatliche Organisationen in der gesamten EU 
aufzustocken? 
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